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Lohn oder Dividende?  
 
Inhaber von Aktiengesellschaften oder GmbHs, die sich den Gewinn ihres Unternehmens als 
Dividende auszahlen, müssen ihn gleich zweimal versteuern: Auf den Gewinn fallen 
Ertragssteuern an und auf der Dividende Einkommenssteuern. Trotz der privilegierten 
Besteuerung, die seit Anfang 2009 gilt, herrscht immer noch Unsicherheit über das optimale 
Mittel zwischen Lohn oder Dividende. 

Das Gesetz sagt, dass Dividenden, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Leistungen aus Kapi-
talgesellschaften bei der direkten Bundessteuer reduziert besteuert werden, falls der Ge-
sellschafter eine Beteiligungsquote von mindestens 10 Prozent hält. Ist die Beteiligung im 
Privatvermögen, werden Dividenden zu 60 Prozent besteuert. Stellt die Beteiligung Geschäfts-
vermögen dar, sind Dividenden zu 50 Prozent steuerbar. 

Vordergründig spricht die reduzierte Steuerbelastung dafür, den Lohn zu kürzen und die Divi-
dende zu erhöhen. Somit lassen sich auf der einen Seite Sozialversicherungsabgaben und auf der 
anderen Seite Einkommenssteuern sparen. Diese Betrachtung fasst aber zu kurz, denn neben der 
Steuerbelastung ist folgendes zu beachten: 

• Vorsorge und Risikoabsicherung: Der tatsächlich abgerechnete Jahreslohn ist die 
Grundlage für Versicherungsleistungen wie AHV, BVG, UVG und KTG. Reduziert sich der 
Jahreslohn, reduziert sich auch die Versicherungsbasis. Dadurch wird im Invaliditäts- und 
Todesfall weniger ausbezahlt und führt beim BVG zu einem tieferen Alterskapital. Zusätzlich 
wird es schwieriger, steuerbegünstigte Einkäufe ins BVG zu leisten. 
 

• Vermögenssteuerwert: Reduziert sich der Lohn des Geschäftsführers zugunsten einer 
höheren Dividende, vergrössert sich der Gewinn der Gesellschaft und es werden mehr 
Vermögenssteuern fällig. Der Vermögenssteuerwert ermittelt sich aus Substanz- und 
Ertragswert, wobei der Ertragswert mehrfach gewertet wird. Der meistens tiefere Kapitalisie-
rungssatz resultiert dann in höheren Unternehmenswerten, die schlussendlich beim 
Unternehmer privat der Vermögenssteuer unterliegen. 
 

• Nicht mitarbeitende Aktionäre und Gesellschafter: Nicht in der Firma mitarbeitende 
Aktionäre und Gesellschafter profitieren von einer Dividendenerhöhung zulasten des 
Geschäftsführerlohnes einseitig, ohne eine Mehrleistung erbringen zu müssen. Da sich die 
Steuerbelastung zwischen Lohn und Dividende nur um ein paar Prozente unterscheidet, wäre 
so der geschäftsführende Hauptaktionär meistens schlechter gestellt. 
 

• Aufrechnungen durch die Ausgleichskasse: Die Ausgleichskassen qualifizieren übersetzte 
Dividenden, die zulasten von Geschäftsführern ausgeschüttet wurden, um und unterstellen sie 
der AHV-Beitragspflicht. Eine solche Umqualifikation hat zur Folge, dass die zusätzlichen Lohn-
kosten bei den direkten Steuern nicht mehr geltend gemacht werden können. 

 
Empfehlung: Der Lohn des als Geschäftsführer arbeitenden Inhabers sollte nach Marktkriterien 
bestimmt werden. Im Hinblick auf einen Verkauf, die Nachfolgeregelung oder die Aufnahme von 
Partnern ist darauf zu achten, dass das Unternehmen nicht mit einbehaltenen Bilanzgewinnen 
belastet wird. Eine individuelle Beratung ist in jedem Fall anzuraten. 
 
 
 
 
Trotz gewissenhafter Bearbeitung und sorgfältiger Recherche kann keine Haftung für den Inhalt 
der Beiträge übernommen werden.  


